
Einwohnergemeinde Buchrain 

Allgemeine Auflagen zu Bewilligungen gemäss dem Reglement über die Benützung von Anlagen und Räum-

lichkeiten sowie des öffentlichen Grundes vom 27. November 2022 

 

 

 

 

1 Die vorliegenden allgemeinen Auflagen gelten für Bewilligungen gemäss dem Reglement 

über die Benützung von Anlagen und Räumlichkeiten des öffentlichen Grundes vom 

27. November 2022. 

 

1 Die Bewilligungsinhaberin/der Bewilligungsinhaber stellt sicher, dass die Pflichten gemäss 

Reglement, Verordnung und Bewilligung von sämtlichen Nutzenden eingehalten werden. 

2 Anlagen und Räumlichkeiten sowie der öffentliche Grund und die entsprechenden Einrich-

tungen sind jederzeit sorgfältig zu behandeln. Die Bewilligungsinhaberin/der Bewilligungs-

inhaber stellt sicher, dass Verunreinigungen und Verschmutzungen beseitigt werden. 

3 Allfällige Schäden sind spätestens an dem auf die Nutzung folgenden Tag der zuständigen 

Stelle oder der Anlagenwartin/dem Anlagenwart zu melden. 

4 Soweit Benützungsordnungen bestehen, sind diese zu befolgen. In jedem Fall untersagt 

sind 

a. widerrechtliche Aktivitäten (insbes. Besitz, Handel und Genuss von illegalen Substan-

zen); 

b. das Rauchen ausserhalb der dafür bezeichneten Stellen; 

c. Littering und die Verursachung von übermässigem Lärm; 

d. der Ausschank oder die Konsumation von alkoholischen Getränken an bzw. durch Ju-

gendliche unter 16 Jahren. 

 

1 Die Benützerinnen und Benützer der Anlagen und Räumlichkeiten sorgen dafür, dass keine 

unnötige Energie verbraucht wird. 

2 In unbenützten Räumen ist das Licht zu löschen. Flutlichtanlagen dürfen erst ab der Däm-

merung eingeschaltet werden. 

3 Während der Heizperiode sind Türen und Fenster geschlossen zu halten. 

4 Vor dem Verlassen der Anlagen und Räumlichkeiten sind sämtliche Lichter zu löschen und 

Fenster zu schliessen. 
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1 Anlagen und Räumlichkeiten sind rechtzeitig, aufgeräumt und besenrein zu verlassen. 

2 Die gewünschte Bestuhlung ist von den Nutzenden zu erstellen und danach wieder in den 

Ausgangszustand zu versetzen. 

3 Soweit dies eine direkte Weiternutzung der Anlagen und Räumlichkeiten durch andere Nut-

zende erfordert, ist eine Feinreinigung vorzunehmen. 

 

1 Das Betreten von Turnhallen ist nur mit sauberen und trockenen Turn- oder Geräteschuhen 

gestattet. In Schuhen mit abfärbenden Sohlen dürfen Turnhallen nicht betreten werden. 

2 Schmutzige Schuhe sind vor dem Betreten der Kabinen und Duschen an den dafür vorge-

sehenen Stellen zu reinigen. 

3 Duschanlagen dürfen mit Strassenschuhen nicht betreten werden. 

4 Vor dem Verlassen der Garderoben und Duschanlagen hat die Leitungsperson die erforder-

lichen Kontrollen in Bezug auf Wasser, Licht und Sauberkeit durchzuführen. 

 

1 Spielfelder, Rasenplätze, Kunstrasen und alle anderen Aussenanlagen sind schonend zu be-

handeln. Soweit es die Witterung erfordert, kann die Anlagenwartin/der Anlagenwart die 

Benützung von Aussenanlagen trotz Bewilligung durch die zuständige Stelle mittels Signa-

lisation untersagen. 

2 Die Schneeräumung von Aussenplätzen erfolgt durch die Benützerinnen und Benützer. Die 

Räumung hat in Absprache mit dem Anlagewart / der Anlagewartin zu erfolgen. 

3 Laufbahnen, Pausenhallen-, Pausen-, Spiel-, Allwetter- und Rasenplätze dürfen nicht befah-

ren werden. 

 

1 Küchen sind nach Gebrauch einer Feinreinigung zu unterziehen. Sämtliche benützten Ge-

genstände (inkl. Kochfelder und -kombinationen) sind sorgfältig zu reinigen und an den 

vorgesehenen Platz zu stellen. Der Boden ist zu wischen und feucht aufzunehmen. 

2 Alle Lebensmittel, Lappen und Tücher sind selber mitzubringen und wieder nach Hause zu 

nehmen. Abfälle (inkl. Flaschen und Dosen) sind durch die Bewilligungsinhaber/den Bewil-

ligungsinhaber zu entsorgen. 

3 Soweit vorhanden, sind die vor Ort vorhandenen Putzmittel zu gebrauchen. 
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1 Bei Bedarf kann die Gemeinde Buchrain der Bewilligungsinhaberin/dem Bewilligungsinha-

ber gegen ein Depot einen Schlüssel für die Anlagen und Räumlichkeiten zur Verfügung 

stellen. Das Depot entfällt bei regelmässigen Benützerinnen/Benützern und falls eine Schlüs-

selvereinbarung unterzeichnet wird. 

2 Die Weitergabe von Schlüsseln an Drittpersonen ist grundsätzlich nicht gestattet. Eine Wei-

tergabe ist nur zulässig, sofern die Gemeinde Buchrain vorgängig zustimmt und der Name 

der Drittperson bekannt gegeben wird. 

3 Bei einem Verlust von Schlüsseln sind die Folgekosten von der Bewilligungsinhaberin oder 

dem Bewilligungsinhaber zu tragen. 


